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I. Gutachtervotum und ZEKo-Beschluss 

1. ZEKo-Beschluss 

Die ZEvA-Kommission nimmt den Bewertungsbericht der Gutachtergruppe, die Stellung-
nahme der Hochschule sowie die Würdigung der Stellungnahme durch die Gutachtergruppe 
zur Kenntnis und trifft auf dieser Basis die folgenden Entscheidungen. Sie sieht hierbei nach 
Stellungnahme durch die Hochschule keinen Regelungsbedarf mehr zur Ausweisung von 
Präsenz- und Selbststudienzeit.  

Die ZEvA-Kommission beschließt die folgenden allgemeinen Auflagen für beide Studiengän-
ge: 

1. Die Veröffentlichung der zur Reakkreditierung novellierten Prüfungsordnungen ist 
nachzuweisen. (Kriterium 2.5, Drs. AR 20/2013) 

2. Der Charakter der einzelnen Bestandteile der Prüfungsform Sammelmappe und de-
ren Gewichtung zur Bildung der Modulnote muss für die Studierenden transparent 
gemacht werden (Kriterium 2.8, Drs. AR 20/2013). 

 

Chemie (B.Sc.) 

Die ZEKo beschließt die Akkreditierung des Studiengangs Chemie mit dem Abschluss Ba-
chelor of Science mit den oben genannten allgemeinen Auflagen für die Dauer von sieben 
Jahren. 

Die Auflagen sind innerhalb von 9 Monaten zu erfüllen. Die SAK weist darauf hin, dass der 
mangelnde Nachweis der Auflagenerfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann. 

Diese Entscheidung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln 
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-
kreditierung“. (Drs. AR 20/2013) 

 

Chemie (M.Sc.) 

Die ZEKo beschließt die Akkreditierung des Studiengangs Chemie mit dem Abschluss Mas-
ter of Science mit den oben genannten allgemeinen Auflagen für die Dauer von sieben Jah-
ren. 

Die Auflagen sind innerhalb von 9 Monaten zu erfüllen. Die SAK weist darauf hin, dass der 
mangelnde Nachweis der Auflagenerfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann. 

Diese Entscheidung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln 
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-
kreditierung“. (Drs. AR 20/2013) 
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2. Abschließendes Votum der Gutachter 

 

2.1 Allgemein 

2.1.1 Allgemeine Empfehlungen: 

 Die Gutachtergruppe empfiehlt zu überprüfen, ob die Wiederholungsmöglichkeiten für 
Prüfungen erhöht werden können und diese dann Semesterweise anzubieten. 

 Die Modulbeschreibungen enthalten keine Angabe von Modulverantwortlichen. Die 
Gutachtergruppe empfiehlt der Hochschule, die Modulhandbücher um eine solche 
Angabe zu ergänzen. 

1. Die Gutachtergruppe empfiehlt zu überprüfen, ob die Bandbreite der Prüfungsformen 
insbesondere für fortgeschrittene Studierende erhöht werden könnte, so dass z.B. 
mehr mündliche Prüfungen eingesetzt werden. 

 

2.1.2 Allgemeine Auflagen/Mängel: 

2. Die Veröffentlichung der zur Reakkreditierung novellierten Prüfungsordnungen ist 
nachzuweisen. (Kriterium 2.5, Drs. AR 20/2013) 

3. Für die Bildung der Modulabschlussnote muss die Gewichtung der einzelnen Teilprü-
fungen/-leistungen im Rahmen der Prüfungsform Sammelmappe festgeschrieben 
werden. Dabei muss transparent gemacht werden, ob und welche Teilleistungen der 
Prüfungsform Sammelmappe nicht bei der Bildung der Modulabschlussnote berück-
sichtigt werden. (Kriterium 2.5, Drs. AR 20/2013) 

 

2.2 Chemie (B.Sc.) 

2.2.1 Empfehlungen: 

 Die Gutachtergruppe empfiehlt der Hochschule, das Modul „Studienbegleitende Ver-
anstaltungen“, BChSV auf maximal 2 Semester zu kürzen. 

 

2.2.2 Akkreditierungsempfehlung an die ZEvA-Kommission (ZEKo) 

Die Gutachter empfehlen der ZEKo die Akkreditierung des Studiengangs Chemie mit dem 
Abschluss Bachelor of Science mit der oben genannten allgemeinen Auflage und der folgen-
den Auflage für die Dauer von sieben Jahren. 

Die Modulbeschreibungen entsprechen maßgeblich den Vorgaben. Lediglich an folgenden 
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Stellen müssen sie überarbeitet werden: 

4. Im Modulhandbuch muss die Arbeitsbelastung nach Präsenz- und Selbststudienzeit 
aufgeschlüsselt werden. (Kriterium 2.2, Drs. AR 20/2013) 

Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln 
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-
kreditierung“. (Drs. AR 20/2013) 

 

2.3 Chemie (M.Sc.) 

2.3.1 Empfehlungen: 

 Das Mobilitätsfenster im 3./4. Semester des Master-Studiengangs ist aus Sicht der 
Gutachtergruppe organisatorisch ungünstig gelegen und wäre für die Studierenden 
früher im Studienverlauf besser einsetzbar. 

 

2.3.2 Akkreditierungsempfehlung an die ZEvA-Kommission (ZEKo) 

Die Gutachter empfehlen der ZEKo die Akkreditierung des Studiengangs Chemie mit dem 
Abschluss Master of Science mit der oben genannten allgemeinen Auflage und der folgen-
den Auflage für die Dauer von sieben Jahren. 

5. Das Modulhandbuch muss an folgenden Stellen überarbeitet werden 

o Die Arbeitsbelastung muss nach Präsenz- und Selbststudienzeit aufgeschlüs-
selt werden.  

o Für die Module MChS11 und MChS24 werden als Prüfungsleistungen fälsch-
licherweise jeweils gleich zwei Sammelmappen ausgewiesen. 

o Die Qualifikationsziele sind nicht ausreichend differenziert formuliert und müs-
sen überarbeitet werden. Als Beispiele seien die Module MChP2 mit der für 
ein Masterniveau unpassenden Formulierung ("...beherrschen grundlegende 
Kenntnisse...") sowie MChP3 ("...Erwerb vertiefter Kenntnisse..." beschreibt 
keine Kompetenz) erwähnt.  

Weitere Module sollten nach diesen Mängeln untersucht und gegebenenfalls ent-
sprechend überarbeitet werden. (Kriterium 2.2, Drs. AR 20/2013) 

Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln 
des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-
kreditierung“. (Drs. AR 20/2013) 
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II. Bewertungsbericht der Gutachter 

 

Einleitung und Verfahrensgrundlagen 

Die Bergische Universität Wuppertal wurde 1972 im Zuge der NRW-Bildungsinitiative als 
Gesamthochschule gegründet. Die bereits bestehenden akademischen Einrichtungen in 
Wuppertal, wie Ingenieurschulen, Werkkunstschule und Pädagogische Hochschule wurden 
in dieser neuen Hochschulart organisatorisch vereint und ausgebaut. 2003 wurde die Uni-
versität - Gesamthochschule Wuppertal in eine reine Universität umgewandelt. Aus Anfangs 
3.473 Studierenden im Gründungssemester sind inzwischen (Sommersemester 2017) mehr 
als 22.000 geworden. 

In die an der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften angesiedelten Studiengänge 
Chemie wurde erstmalig 2005 immatrikuliert. Beide Studiengänge (Bachelor und Master of 
Science) liegen 2018 zur Reakkreditierung vor. Grundlagen des Bewertungsberichtes sind 
die Lektüre der Dokumentation der Hochschule und die Vor-Ort-Gespräche in Wuppertal. 
Während der Vor-Ort-Gespräche wurden Gespräche geführt mit der Hochschulleitung, mit 
den Programmverantwortlichen und Lehrenden sowie mit Studierenden.  

Die Bewertung beruht auf den zum Zeitpunkt der Vertragslegung gültigen Vorgaben des Ak-
kreditierungsrates und der Kultusministerkonferenz. Zentrale Dokumente sind dabei die „Re-
geln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Sys-
temakkreditierung“ (Drs. AR 20/2013), die „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben gemäß 
§ 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor und Masterstudiengängen“ (Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 04.02.2010) und der „Qualifikations-
rahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
21.04.2005).1  

 

                                                
1 Diese und weitere ggfs. für das Verfahren relevanten Beschlüsse finden sich in der jeweils aktuellen 
Fassung auf den Internetseiten des Akkreditierungsrates, http://www.akkreditierungsrat.de/ 
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1. Studiengangsübergreifende Aspekte 

1.1 Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse 

Siehe Abschnitte 2.1 und 3.1. 

 

1.2 Konzeption und Inhalte des Studiengangs 

Siehe Abschnitte 2.2 und 3.2, 

 

1.3 Studierbarkeit 

Zentrale Aspekte, die für beide Studiengänge gelten: 

Die Gutachtergruppe erachtet die vorgelegten Studiengangskonzepte als durchweg gut 
strukturiert und gut studierbar. Dies wird ermöglicht durch eine gute Ausstattung und durch 
gute Betreuungsmöglichkeiten. 

Die Studierbarkeit wird weiter gesichert durch gut strukturierte Curricula und umfangreiche, 
aufeinander abgestimmte Maßnahmen zur Unterstützung, Beratung und Betreuung der Stu-
dierenden. 

Bezüglich der Wiederholungsmöglichkeiten von Prüfungen stellt die Gutachtergruppe Poten-
tial zur Verbesserung der Studierbarkeit fest. So gibt es diverse Prüfungen, die gemäß dem 
Angebotsturnus der zugehörigen Module jährlich angeboten werden. Die Gutachtergruppe 
empfiehlt, zu überprüfen, die Wiederholungsmöglichkeiten für Klausuren semesterweise an-
zubieten. 

Die Gestaltung der jeweiligen Studienpläne erscheint der Gutachtergruppe als sinnvoll. Die 
Modulabfolgen sind fachlich nachvollziehbar und tragen zur Studierbarkeit bei. Auch spre-
chen die Angaben zur studentischen Arbeitsbelastung für die Studierbarkeit. Genaue Anga-
ben zu Eingangsqualifikationen und zur Berechnung der Arbeitsbelastung sind in den Mo-
dulhandbüchern festgelegt. 

Ein Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung ist unter § 12 der „Prüfungsordnung 
für den Bachelorstudiengang Chemie an der Bergischen Universität Wuppertal" sowie § 12 
der „Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Chemie an der Bergischen Universität 
Wuppertal" verbindlich geregelt. Bei chronischen Krankheiten und körperlichen Beeinträchti-
gungen sind individuelle Lösungen (z. B. Fristverlängerungen) möglich. 

Für die Studierenden steht ein umfangreiches Beratungsangebot bereit. Bei Fragen zur Or-
ganisation des Studiums stehen den Studierenden die Studiengangsleitung, die Programm-
verantwortlichen und die Mitarbeiter(innen) der überfachlichen Beratungseinrichtungen zur 
Verfügung. 

Fachliche Fragen können direkt an die Lehrenden gerichtet werden. Die vor Ort befragten 
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Studierenden sind mit der Betreuungsrelation an der Hochschule ausdrücklich sehr zufrie-
den. Bei fachlichen und überfachlichen Fragen seien die Ansprechpartner(innen) gut er-
reichbar und würden als hilfsbereit wahrgenommen. Die enge Zusammenarbeit, eine gute 
Atmosphäre und individuelle Absprachen zu inhaltlichen und organisatorischen Aspekten 
förderten gemäß den Studierenden ebenfalls die Studierbarkeit. 

Die Gutachtergruppe schätzt daher die zu akkreditierenden Studiengänge als gut studierbar 
ein. Dabei hebt sie die gute Betreuungsrelation, die enge Beziehung zwischen den Lehren-
den und Studierenden sowie die respekt- und vertrauensvolle Zusammenarbeit positiv her-
vor. 

Die Studierbarkeit wird vor Ort auch durch die Ausstattung sichergestellt (Details s. Abschnitt 
1.4). Die Infrastruktur umfasst Lehr-, Lern- und Arbeitsräume, die den Studierenden zur Ver-
fügung stehen sowie eine gehobene technische Ausstattung. Zudem sind eine gute Stand-
ort-Bibliothek sowie eine gehobene technische Ausstattung vor Ort verfügbar. 

Auf die besonderen Belange von Studierenden mit Behinderungen wird von Seiten der 
Hochschule eingegangen. Danach wird die Studierbarkeit auch für Studierende mit körperli-
chen Beeinträchtigungen sichergestellt, indem z.B. Lehrveranstaltungen in entsprechend 
zugänglichen Räumlichkeiten gehalten werden. 

 

1.4 Ausstattung 

Die Gutachtergruppe konnte sich vor Ort von der sehr guten räumlichen, säch-
lich/technischen und personellen Ausstattung überzeugen und sieht die Durchführung der 
Studiengänge auf dieser Basis als gesichert an. Dies konnte die Hochschule in den Antrags-
unterlagen gut nachvollziehbar darstellen. Besonders der neue Gebäudekomplex inklusive 
einer aktuellen und hochwertigen Ausstattung sind sehr gute Voraussetzungen für gute Leh-
re. 

Die personelle Ausstattung wurde in den Antragsunterlagen transparent und nachvollziehbar 
dargestellt und stellt die adäquate Durchführung des Studiengangs sicher.  

Die Hochschule hat in ihrer Antragsdokumentation Maßnahmen zur Personalentwicklung 
und -qualifizierung beschrieben: 

„Zur Entwicklung der Qualität der Lehre hält die Bergische Universität Wuppertal breit 
gefächerte Angebote zur hochschuldidaktischen Aus-, Fort- und Weiterbildung vor. Der 
Bereich der Hochschuldidaktik widmet sich der Verbesserung der Qualität der Lehre 
und richtet sich an alle Lehrenden der Bergischen Universität, von studentischen Tuto-
rinnen und Tutoren bis hin zu Professorinnen und Professoren und gibt den Lehrenden 
damit eine an den individuellen Bedarfen orientierte Möglichkeit zur Entwicklung der 
Lehrkompetenzen. Als Mitglied im Netzwerk Hochschuldidaktik NRW bietet die Bergi-
sche Universität den Erwerb des Gesamtzertifikats ‚Professionelle Lehrkompetenz für 
die Hochschule‘ an. Lehrende der Bergischen Universität Wuppertal haben die Mög-
lichkeit, Fort- und Weiterbildungskurse an anderen Mitgliedshochschulen des Netz-
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werks zu besuchen.“ (Antragsdokumentation der Hochschule, S. 21, weitere Ausfüh-
rungen ebd.) 

Die Gutachter beurteilen die personelle Ausstattung und die Möglichkeiten zur Personalent-
wicklung auf dieser Basis als sehr gut. 

 

1.5 Qualitätssicherung 

Die Gutachtergruppe konnte feststellen, dass es ein hochschulweites System der Qualitäts-
sicherung gibt, welches auch auf die zu reakkreditierenden Studiengänge Anwendung findet. 

Das System stellt sicher, dass Ergebnisse des Qualitätsmanagements zur gezielten Weiter-
entwicklung auch der zu reakkreditierenden Studiengänge herangezogen werden und wur-
den. Hierzu gehören regelmäßige systematisierte Evaluationen der einzelnen Module. Nach 
Darstellung von Studierenden und Hochschulvertreter(inne)n wird an der Hochschule jedoch 
auch ein informelles Feedback von Studierenden zur Weiterentwicklung von Studiengängen 
und zur Behebung von etwaig vorhandenen Problemen genutzt.  

Es werden und wurden Untersuchungen zum Studienerfolg durchgeführt, bei welchen die 
Studiendauer und die Abbrecherquote erhoben werden. 

Das bestehende System ist aus Sicht der Gutachtergruppe gut dazu geeignet, die Qualität 
der Studiengänge zu sichern. 
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2. Chemie (B.Sc.) 

2.1 Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse 

Die Hochschule hat für den zu akkreditierenden Studiengang Unterlagen vorgelegt, die auf 
ein ausgewogenes Studiengangskonzept schließen lassen, welches sich an fachlichen und 
überfachlichen Qualifikationszielen orientiert. Im Rahmen des Studiengangs werden relevan-
te theoretische Inhalte auf aktuellem Stand vermittelt. Absolvent(inn)en des Studiengangs 
werden auf adäquatem Niveau in den entsprechenden Bereichen qualifiziert. Hinzu kommt 
eine gezielte Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, welche maßgeblich in den verschiede-
nen Modulen impliziert enthalten ist. Diese Informationen macht die Hochschule den Studie-
renden in den Ordnungen, dem Modulhandbuch und in weiteren beschreibenden Texten 
zugänglich. 

Die Qualifikationsziele beziehen sich aus Sicht der Gutachtergruppe auf die wissenschaftli-
che Qualifizierung der Absolvent(inn)en und bereiten diese somit nicht nur auf die Aufnahme 
einer Berufstätigkeit sondern auch auf ein weiterführendes Studium vor. Den Studierenden 
wird innerhalb des Studiengangs die Fähigkeit vermittelt, das erworbene Wissen selbständig 
zu vertiefen und sich Kenntnisse des aktuellen Forschungsstandes zu erarbeiten, aber auch 
der Fähigkeit zu einer differenzierten Reflexion über das Fachgebiet und Heranführung an 
die wissenschaftliche Arbeit zu Themen, die sich in diesem Zusammenhang stellen. 

Die Hochschule führt zum Qualifikationsziel des Studiengangs weiter aus: 

„Der Bachelor-Studiengang liefert die notwendige solide Grundlage für den Übergang 
in das Berufsleben und für eine weitergehende weitere Spezialisierung. Die Studieren-
den sollen hierbei zu verantwortungsbewussten Chemikern ausgebildet werden, die die 
mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Grundlagen verstehen und 
sie auf die Lösung praktischer und theoretischer Problemstellungen anwenden können. 
Die Inhalte der einzelnen Fächer wie Anorganische, Organische, Makromolekulare, 
Analytische, Theoretische und Physikalische Chemie wie auch der weiteren Fächer 
Physik, Mathematik und der Wahlpflichtfächer sind relativ breit aber gezielt auf chemi-
sche Allgemeinbildung angelegt, wobei moderne Entwicklungen durch eine stetige Ak-
tualisierung des Lehrstoffes und auch des Lehrangebotes Berücksichtigung finden. 

In den Praktika, die z.T. von mehreren Fächern bedient werden, soll interdisziplinäres 
Arbeiten und die Teamfähigkeit gestärkt werden. Das Erwerben von so genannten ‚soft 
skills‘, wie z.B. Präsentations-, Computer- und Kommunikations-Techniken, sowie der 
Umgang mit Softwarepaketen und Recherchieren in Datenbanken ist ebenfalls ein An-
liegen der praktischen Ausbildung.  

Im Wahlpflichtbereich findet eine erste fachliche Vertiefung in den ‚klassischen Fächern 
der Chemie‘ bzw. eine weitere Verbreiterung des Wissens z.B. in der Biologischen 
Chemie, der Makromolekularen Chemie oder der Lebensmittelchemie statt.“ (Antrags-
dokumentation der Hochschule, S. 24) 

Die Absolvent(inn)en des Studiengangs werden zur Aufnahme einer ersten Berufstätigkeit 
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qualifiziert.  

Die Hochschule hat im Akkreditierungsantrag plausible Qualifikationsziele für den Studien-
gang formuliert. Diese finden sich in den studiengangsrelevanten Dokumenten sowie dem 
Modulhandbuch des Studiengangs wieder. 

Die Hochschule hat für den Studiengang einen Ansatz zur Förderung des gesellschaftlichen 
Engagements sowie der Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden verfasst. Dieser wurde 
in dieser Form von der Gutachtergruppe als gut bewertet: 

„Durch Beschluss des Prüfungsausschusses und Bekanntgabe per Aushang können 
auch andere Angebote der Universität angerechnet werden. Gerade dieser ‚Offene 
Wahlpflichtbereich‘ soll Studierende befähigen, neben wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen auch gesellschaftliche und ethische Aspekte bei ihren Entscheidungen zu berück-
sichtigen und eine entsprechende Kritikfähigkeit aufzubauen. Die Studierenden wird 
hiermit auch Gelegenheit gegeben, sich u.a. zu zivilgesellschaftlichem Engagement zu 
befähigen. Durch die Breite der Ausbildung sollen die Absolventen befähigt werden, 
sich den im Laufe ihres Berufslebens verändernden Anforderungen erfolgreich stellen 
zu können.“ (Antragsdokumentation der Hochschule, S. 24) 

Die Gutachtergruppe hat sich auf Basis der Antragsunterlagen sowie der Gespräche vor Ort 
ein Bild davon machen können, dass die Hochschule die Qualifikationsbereiche gesellschaft-
liches Engagement sowie Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden gut mit dem Studi-
enprogramm abdeckt. 

 

2.2 Konzeption und Inhalte des Studiengangs 

Der Studiengang umfasst insgesamt 180 ECTS-Punkte, die innerhalb von sechs Semestern 
Regelstudienzeit erworben werden können.  

„Die erste Studienphase im ersten Studiensemester hat die Aufgaben  

a) Studienanfängern mit geringen fachspezifischen Vorkenntnissen eine Heran-
führung an den notwendigen Wissens- und Leistungsstandard zu ermöglichen, 

b) die allgemeinen mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen für ein 
weiterführendes Chemiestudium zu vermitteln, 

c) den Studierenden frühzeitig einen intensiven Einblick in das Studium der 
Chemie zu geben, um für sich festzustellen, ob die Studienfachwahl den Neigungen 
und Fähigkeiten entspricht. 

(…) 

Bei den mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen spielt die Allgemeine 
Chemie (Module ‚Grundlagen der Chemie‘ und ‚Grundlagen der Chemie – Praktikum 
allgemeine Chemie‘) eine zentrale Rolle, die gemeinsam von den Fächern Chemische 
Prozesse / Analytik und der Anorganischen und der Physikalischen Chemie getragen 
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wird. In der Vorlesung ‚Allgemeine Chemie‘ wird im ersten Semester kompakt ein Ein-
stieg in die Chemie geboten, der den Studienanfängern mit unterschiedlichen fachli-
chen Voraussetzungen gerecht wird (…). 

Der zentrale Teil des Studiums besteht in der Vermittlung der klassischen Studieninhal-
te der Fächer Analytische, Anorganische, Organische sowie Physikalische Chemie. In 
der Fachvertiefung sind Studieninhalte fächerübergreifend angelegt. Das Modul ‚Syn-
thesechemie‘ ist durch ein gemeinsames Praktikum der Anorganischen und Organi-
schen Chemie gekennzeichnet, in dem vorwiegend die Methoden und Techniken der 
organischen und metallorganischen Synthese vermittelt werden. (…) 

Die ‚chemischen‘ Fächer werden ergänzt durch das Modul ‚Spezielle Kompetenzen‘, 
das die für die Berufswelt wichtigen Qualifikationen ‚Toxikologie‘ und ‚Rechtskunde‘ 
sowie ‚Nachhaltige technische Chemie‘ vermittelt. 

Der Wahlpflichtbereich besteht aus zwei von Seminaren begleiteten Praktika, die aus 
einem Angebot der Lehreinheiten Management chemischer Prozesse / Analytische 
Chemie, Anorganische Chemie, Biologische Chemie, Lebensmittelchemie, Makromo-
lekulare Chemie, Organische Chemie bzw. Physikalische Chemie ausgewählt werden 
können. Die Studierenden können so die ersten Schwerpunkte nach ihren Interessen 
setzen. 

Der Offene Wahlpflichtbereich soll über die chemischen Bezüge hinausgehend die 
Perspektiven erweitern. In diesem Bereich können u. a. Weichen für den Übergang in 
den Beruf gestellt werden. Zum einen kann der außerfachliche Studienteil genutzt wer-
den, um weitere naturwissenschaftliche Aspekte zu vertiefen. So kann hier u. a. der 
Bereich Informatik oder Physik vertieft werden. Zum anderen besteht grundsätzlich die 
Möglichkeit, zusätzliche Kompetenzen durch Wahl von ausgesuchten Modulen aus den 
Bereichen der Wirtschaftswissenschaft, der Didaktik, der Lebensmittelchemie, der Ma-
thematik, der Biologie sowie weitere Fremdsprachen (Sprachlehr-Institutes) als auch 
der Sicherheitstechnik zu absolvieren. Die Module aus anderen Fakultäten der Bergi-
schen Universität werden zurzeit durch Servicevereinbarungen langfristig gesichert. 
Zum anderen können auch hier Industriepraktika absolviert werden. (…) 

Spätestens nach dem 5. Fachsemester nehmen die Studierenden am Bachelor-
Seminar teil. Dieses Seminar ist ein fachübergreifendes, vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses organisiertes Projektseminar, in dem die von den Studierenden ver-
fassten Abschlussarbeiten präsentiert und diskutiert werden und in denen die im Studi-
um erworbene Vermittlungskompetenz unter Beweis gestellt wird. Es wurde mit dem 
Ziel eingeführt, den Studierenden Anregungen und Aspekte aus den anderen Fächern 
zu vermitteln und sie zu kritischer Diskussion von Ergebnissen und Sachverhalten an-
zuhalten. Neben der fachlichen Aufbereitung der Bachelor-Arbeit wird besonderer Wert 
auf die Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse unter Verwendung elektronischer 
Medien gelegt. 

Die Bachelor-Arbeit schließt das Studium ab und hat eine Dauer von 3 Monaten. Vo-
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raussetzung für die Ausgabe des Themas ist der Nachweis von erfolgreich abge-
schlossenen Modulen aus dem Pflichtbereich (siehe Anlage Prüfungsordnung Ba-
chelor). Eine experimentelle Arbeit kann sich an ein Vertiefungspraktikum, z.B. im 
Wahlpflichtmodul, anschließen.“ (Antragsdokumentation der Hochschule, S. 27 f.). 

Im Rahmen des Studiums werden die Studierenden auch zum fachübergreifenden Arbeiten 
befähigt, was durch Wahlpflicht-Module sichergestellt wird, innerhalb derer die Studierenden 
Lehrangebote aus unterschiedlichen Bereichen wahrnehmen. Hierbei können die Studieren-
den überfachliche Wahlangebote mit Bezug zu ihrer originären Fachdisziplin individuell wäh-
len, wobei durch die Studienberatung immer sichergestellt wird, dass diese zusammen mit 
den übrigen studierten Inhalten ein kohärentes Qualifikationsziel ergeben. Dieses Konzept 
erachten die Gutachter als sehr positiv. 

Die Gutachtergruppe konnte sich davon überzeugen, dass im Rahmen des Studiengangs 
fachliche, methodische und generische Kompetenzen vermittelt werden. Hierzu gehören 
fachliche sowie Kompetenzen unterschiedlicher wählbarer Schwerpunkte. Über diese fachli-
chen Kompetenzen hinaus werden den Studierenden methodische und überfachliche Kom-
petenzen auf Bachelor-Niveau vermittelt. Aus Sicht der Gutachtergruppe ist dieses Konzept 
sehr gelungen und qualifiziert die Absolvent(inn)en in allen Bereichen sehr gut. 

Das Modul „Studienbegleitende Veranstaltungen“, BChSV ist aus Sicht der Gutachtergruppe 
inhaltlich insgesamt gelungen, stellt jedoch mit einer Dauer von 3 Semestern (die sich im 
vorgelegten Studienverlaufsplan für Anfänger im Sommersemester auf insgesamt 5 Semes-
ter erstrecken), innerhalb derer die 3 ECTS-Punkte erworben werden, organisatorisch eher 
ein Hindernis für Studierbarkeit und Mobilität der Studierenden dar. Auch wenn die Studie-
renden die Möglichkeit haben, das Modul innerhalb von zwei Semestern zu absolvieren, 
möchte die Gutachtergruppe der Hochschule die Empfehlung geben, die Dauer des (kleinen) 
Moduls studienorganisatorisch zu kürzen. 

„Allgemeine Zugangsvoraussetzung für den Bachelor-Studiengang ist das Zeugnis der 
Hochschulreife oder ein durch Rechtsvorschrift der zuständigen staatlichen Stelle als 
gleichwertig anerkanntes Zeugnis (§ 49 Abs. 1 HG NRW) oder das Bestehen einer 
Einstufungsprüfung nach § 67 HG. Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistun-
gen und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an anderen Universitäten so-
wie in anderen Studiengängen im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes re-
gelt die Prüfungsordnung in § 7 (Anlage Prüfungsordnung) ebenso wie die Anerken-
nung von Studienleistungen an ausländischen Hochschulen und die Anrechnung von 
Leistungen des außerhochschulischen Bereichs. 

Fremdsprachige Studienbewerberinnen und -bewerber, d. h. Absolvent(inn)en nicht 
deutschsprachiger Einrichtungen, müssen vor Aufnahme des Fachstudiums den Nach-
weis ausreichender Sprachkenntnisse durch Ablegen der Deutschen Sprachprüfung für 
den Hochschulzugang (DSH) erbringen, sofern sie nicht unter einen der in der DSH-
Prüfungsordnung festgelegten Befreiungstatbestände fallen. 

Für die Zulassung zum Bachelor-Studium bestehen derzeit keine Beschränkungen. Es 
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wird eine Aufnahmequote von etwa 60 Studierenden pro Jahr angestrebt.“ (Antragsdo-
kumentation der Hochschule, S. 25) 

Die Gutachter erachten dieses System insgesamt als gut geeignet, um den Zugang zum 
Studiengang zu regeln. 

 

2.3 Studierbarkeit 

siehe Abschnitt 1.3 

 

2.4 Ausstattung 

siehe Abschnitt 1.4 

 

2.5 Qualitätssicherung 

siehe Abschnitt 1.5. 
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3. Chemie (M.Sc.) 

3.1 Qualifikationsziele/Intendierte Lernergebnisse 

Die Hochschule hat für den zu akkreditierenden Studiengang Unterlagen vorgelegt, die auf 
ein ausgewogenes Studiengangskonzept schließen lassen, welches sich an fachlichen und 
überfachlichen Qualifikationszielen orientiert. Im Rahmen des Studiengangs werden relevan-
te theoretische Inhalte auf aktuellem Stand vermittelt. Absolvent(inn)en des Studiengangs 
werden auf adäquatem Niveau in den entsprechenden Bereichen qualifiziert. Hinzu kommt 
eine gezielte Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, welche maßgeblich in den verschiede-
nen Modulen impliziert enthalten ist. Diese Informationen macht die Hochschule den Studie-
renden in den Ordnungen, dem Modulhandbuch und in weiteren beschreibenden Texten 
zugänglich. 

Die Qualifikationsziele beziehen sich aus Sicht der Gutachtergruppe auf die wissenschaftli-
che Qualifizierung der Absolvent(inn)en und bereiten diese somit nicht nur auf die Aufnahme 
einer weiterführenden Berufstätigkeit sondern auch auf eine mögliche Promotion vor. Den 
Studierenden wird innerhalb des Studiengangs die Fähigkeit vermittelt, das erworbene Wis-
sen selbständig zu vertiefen und sich Kenntnisse des aktuellen Forschungsstandes zu erar-
beiten, aber auch der Fähigkeit zu einer differenzierten Reflexion über das Fachgebiet und 
Heranführung an die wissenschaftliche Arbeit zu Themen, die sich in diesem Zusammen-
hang stellen. 

Die Hochschule führt zum Qualifikationsziel des Studiengangs weiter aus: 

„Das Master-Studium ist auf Vertiefung mit Spezialisierung auf die interdisziplinären 
Themenkomplexe ‚Wirkstoffe und Materialien‘ und ‚Molekulare Umweltchemie‘ ausge-
legt. Dementsprechend ist der umfangreichste Teil des Studiums der forschungsorien-
tierte Schwerpunktbereich. In beiden Schwerpunkten können spezielle fachliche Kom-
petenzen erworben werden, die in der industriellen Praxis, in Forschungsinstitutionen 
und Behörden von Nutzen sind. 

Die Studierenden sollen hier lernen, kritisch und verantwortungsvoll Problemlösungen 
in interdisziplinärer projektorientierter Teamarbeit zu erarbeiten, sie zu dokumentieren 
und Ergebnisse in adäquater Weise Fachleuten wie auch Nichtfachleuten zu vermit-
teln. Durch Arbeit in einem aktuellen Forschungsgebiet sollen sie in die Lage versetzt 
werden, eigenverantwortlich neue Wege zu entwickeln und die Notwendigkeit für steti-
ge Weiterbildung zu begreifen.“ (Antragsdokumentation der Hochschule, S. 33) 

Die Absolvent(inn)en des Studiengangs werden zur Aufnahme einer weiterführenden Berufs-
tätigkeit qualifiziert.  

Die Hochschule hat im Akkreditierungsantrag plausible Qualifikationsziele für den Studien-
gang formuliert. Diese finden sich in den studiengangsrelevanten Dokumenten sowie dem 
Modulhandbuch des Studiengangs wieder. 

Die Hochschule hat für den Studiengang einen Ansatz zur Förderung des gesellschaftlichen 
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Engagements sowie der Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden verfasst. Dieser wurde 
in dieser Form von der Gutachtergruppe als gut bewertet: 

„Der außerfachliche Studienteil (10 Leistungspunkte) ist weitestgehend frei gestaltbar 
und kann insbesondere zum Erwerb weiterer, für den späteren Berufsweg wichtiger 
Kompetenzen genutzt werden. Im Hinblick auf einen zusätzlichen Studienschwerpunkt, 
der außerhalb der Chemie liegen kann, ist eine Bündelung der Ressourcen sinnvoll, 
aber nicht zwingend notwendig. Zum einen können beispielsweise als fachliche Vertie-
fung Leistungspunkte  

 aus dem Bereich der Theoretischen Chemie (Master-Studium ‚Computer Simu-
lation in Science‘) oder 

 aus anderen naturwissenschaftlichen, nicht-chemischen Bereichen (Studien-
gänge ‚Angewandte Naturwissenschaften‘, ‚Physik‘) 

eingebracht werden. Zum anderen können aber auch kreditierte Leistungen als Stu-
dienergänzung mit Lehreinheiten aus anderen Fachrichtungen z.B. aus Bereichen der 
Ingenieur-, Wirtschafts- oder Geisteswissenschaften in Anrechnung gebracht werden. 
Für Chemiker von besonderem Interesse könnte hier die Option einer zusätzlichen be-
triebswirtschaftlichen Ausbildung sein, wie sie auch bereits im Chemie-Diplom-Studium 
nach dem ‚Würzburger Modell‘ vorgesehen war.“ (Antragsdokumentation der Hoch-
schule, S. 35) 

Auch das mit der Weiterentwicklung des Studiengangs implementierte Modul „Produktionsin-
tegrierter Umweltschutz“ ist aus Sicht der Gutachtergruppe förderlich für eine Befähigung der 
Absolvent(inn)en über den eigentlichen fachlichen Horizont hinaus. 

Die Gutachtergruppe hat sich auf Basis der Antragsunterlagen sowie der Gespräche vor Ort 
ein Bild davon machen können, dass die Hochschule die Qualifikationsbereiche gesellschaft-
liches Engagement sowie Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden gut mit dem Studi-
enprogramm abdeckt. 

 

3.2 Konzeption und Inhalte des Studiengangs 

Der Studiengang umfasst insgesamt 120 ECTS-Punkte, die innerhalb von vier Semestern 
Regelstudienzeit erworben werden können.  

„Im Gegensatz zum Bachelor-Studium, das Fachgrundlagen in der nötigen Breite für 
Beruf und Weiterbildung vermittelt, ist das Master-Studium auf Vertiefung mit Speziali-
sierung ausgelegt. Dementsprechend ist der umfangreichste Teil des Studiums der for-
schungsorientierte Schwerpunktbereich, in dem in Wuppertal die interdisziplinären 
Themenkomplexe ‚Wirkstoffen und Materialien‘ und ‚Molekulare Umweltchemie‘ ge-
wählt werden können. 

Der Pflichtbereich wird in den ersten beiden Semestern (Schwerpunkt: erstes Semes-
ter) studiert und hat neben der fachwissenschaftlichen Vertiefung die Funktion, Studie-
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renden, die nicht das Bachelor-Studium in Wuppertal absolviert haben, den Einstieg zu 
erleichtern und ein gleichmäßiges gehobenes Leistungsniveau zu gewährleisten. Die 
Module ‚Struktur und Reaktivität‘, ‚Dynamik, Spektroskopie und Berechnung von Mole-
külstrukturen‘ und ‚Technische Chemie und Makromoleküle‘ greifen Konzepte aus dem 
Bachelor-Studium auf und vertiefen Stoffkenntnisse und Methoden und legt gleichzeitig 
die gehobenen Grundlagen für die Schwerpunktbereiche. 

Im Wahlpflichtbereich sind insgesamt 50 Leistungspunkte zu erwerben, davon 30 aus 
dem gewählten Schwerpunkt sowie 10 Leistungspunkte aus dem alternativen Schwer-
punkt. Der Wahlpflichtbereich beinhaltet 2 Praktika im Umfang von jeweils 5 Leistungs-
punkten sowie ein Vertiefungspraktikum (10 Leistungspunkte), das in der Regel als 
Vorbereitung für die Master-Arbeit gesehen werden kann.“ (Antragsdokumentation der 
Hochschule, S. 34 f.). 

Darüber hinaus enthält das Studienkonzept einen außerfachlichen Studienanteil, welcher im 
Abschnitt 3.1 ausführlich beschrieben ist. 

Im Rahmen des Studiums werden die Studierenden auch zum fachübergreifenden Arbeiten 
befähigt, was durch Wahlpflicht-Module sichergestellt wird, innerhalb derer die Studierenden 
Lehrangebote aus unterschiedlichen Bereichen wahrnehmen. Hierbei können die Studieren-
den überfachliche Wahlangebote mit Bezug zu ihrer originären Fachdisziplin individuell wäh-
len, wobei durch die Studienberatung immer sichergestellt wird, dass diese zusammen mit 
den übrigen studierten Inhalten ein kohärentes Qualifikationsziel ergeben. Dieses Konzept 
erachten die Gutachter als sehr positiv. 

Die Gutachtergruppe konnte sich davon überzeugen, dass im Rahmen des Studiengangs 
fachliche, methodische und generische Kompetenzen vermittelt werden. Hierzu gehören 
fachliche sowie Kompetenzen unterschiedlicher wählbarer Schwerpunkte. Über diese fachli-
chen Kompetenzen hinaus werden den Studierenden methodische und überfachliche Kom-
petenzen auf Master-Niveau vermittelt. Aus Sicht der Gutachtergruppe ist dieses Konzept 
sehr gelungen und qualifiziert die Absolvent(inn)en in allen Bereichen sehr gut. 

Im Studiengang ist ein Mobilitätsfenster im Studienbereich 3./4. Semester möglich. Dies ist 
aus Sicht der Gutachtergruppe organisatorisch ungünstig gelegen und wäre für die Studie-
renden früher im Studienverlauf besser einsetzbar. 

 „Die Voraussetzungen für den Zugang zum Masterstudium in Chemie sind in der Prü-
fungsordnung abschließend aufgeführt. Dort wird der Abschluss eines mindestens 
sechssemestrigen Bachelorstudienganges in dem Fach Chemie und mindestens die 
Note 3,0 vorausgesetzt. Mit einem Bachelorstudium der Fachrichtung Chemie mit ins-
gesamt mindestens 100 ECTS-Leistungspunkten, die im direkten Bereich der Chemie 
erworben worden sind und der mindestens mit der Note 3,0 abgeschlossen wurde, 
kann ebenfalls der Zugang zum Masterstudium erworben werden. Liegt ein abge-
schlossener Bachelorstudiengang vor, bei dem aber die Voraussetzungen nicht voll-
ständig erfüllt werden, kann der Prüfungsausschuss den Zugang zum Masterstudium 
von zusätzlich zu erbringenden Leistungsnachweisen und Fachprüfungen aus dem 
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Bachelor-Studiengang Chemie abhängig machen (Auflagen). Der Prüfungsausschuss 
entscheidet auf Grund der vorgelegten Unterlagen über den Zugang zum Masterstudi-
um. Das Ergebnis wird der Bewerberin oder dem Bewerber unverzüglich schriftlich 
mitgeteilt. Der Prüfungsausschuss kann im Zugangsbescheid festlegen, welche Aufla-
gen bis wann zu erfüllen sind. 

Der Prüfungsausschuss kann ausnahmsweise den Zugang zum Masterstudium unter 
dem Vorbehalt des vollständigen Nachweises für einen Zeitraum von bis zu einem 
Semester nach Einschreibung aussprechen (§ 49 Abs. 6 Satz 4 HG), wenn die Unter-
lagen aus von der Bewerberin bzw. dem Bewerber nicht zu vertretenden Gründen noch 
nicht vollständig vorliegen.“ (Antragsdokumentation der Hochschule, S. 33 f.) 

Die Gutachter erachten dieses System insgesamt als gut geeignet, um den Zugang zum 
Studiengang zu regeln. 

 

3.3 Studierbarkeit 

siehe Abschnitt 1.3 

 

3.4 Ausstattung 

siehe Abschnitt 1.4 

 

3.5 Qualitätssicherung 

siehe Abschnitt 1.5. 
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4. Erfüllung der Kriterien des Akkreditierungsrates 

4.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes  
(Kriterium 2.1) 

Das Kriterium 2.1 ist erfüllt. 

Für Details siehe Abschnitte 2.1 und 3.1. 

 

4.2 Konzeptionelle Einordnung der Studiengänge in das Studiensystem  
(Kriterium 2.2) 

Das Kriterium 2.2 ist weitgehend erfüllt. 

Für Details siehe Abschnitte 2.1 und 3.1. 

Die Studiengänge umfassen 180 bzw. 120 ECTS-Punkte, die in 6 bzw. 4 Semestern Regel-
studienzeit erworben werden. Die Hochschule hat eine Arbeitsbelastung von 30 Stunden je 
ECTS-Punkt festgelegt. Die Bachelor-Thesis wird mit 12, die Masterthesis mit 30 ECTS-
Punkten veranschlagt. Mit Abschluss der Studiengänge wird ein einziger Abschluss – Ba-
chelor bzw. Master of Science (B./M.Sc.) – erworben. Dieser ist nach Ansicht der Gutachter-
gruppe angemessen. 

Die Modulbeschreibungen entsprechen maßgeblich den Vorgaben. Lediglich an folgenden 
Stellen müssen sie überarbeitet werden: 

- Die Arbeitsbelastung muss nach Präsenz- und Selbststudienzeit aufgeschlüsselt 
werden. 

- Für die Module MChS11 und MChS24 werden als Prüfungsleistungen jeweils gleich 
zwei Sammelmappen ausgewiesen. 

- Die Qualifikationsziele im Master-Studiengang sind nicht ausreichend differenziert 
formuliert und müssen überarbeitet werden. 

Darüber hinaus enthalten die Modulbeschreibungen keine Angabe von Modulverantwortli-
chen, welche auch nicht zwingend erforderlich ist. Die Gutachtergruppe empfiehlt der Hoch-
schule, die Modulhandbücher um eine solche Angabe zu ergänzen. 

Die Studiengänge sind plausibel modularisiert und mit einem Leistungspunktsystem verse-
hen und entsprechen in ihrer Modularisierung den Vorgaben. Alle Module werden in der Re-
gel mit einer gemeinsamen Prüfung abgeschlossen. Die Module umfassen in der Regel min-
destens 5 ECTS-Punkte und sind innerhalb maximal eines Jahres abschließbar. Ausnahmen 
von diesen Regeln sind plausibel begründet worden. 

Die Diploma Supplements entsprechen den aktuellen Vorgaben. 

Die Studierenden erhalten neben der absoluten auch eine relative Abschlussnote gemäß 
§ 16 Absatz 5 der „Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Chemie an der Bergi-
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schen Universität Wuppertal" sowie § 16 Absatz 5 der „Prüfungsordnung für den Masterstu-
diengang Chemie an der Bergischen Universität Wuppertal". 

Der Bachelor-Studiengang hat ein eigenständiges berufsqualifizierendes Profil und ermög-
licht den Absolvent(inn)en die Aufnahme einer Berufstätigkeit. 

Aufenthalte an anderen Hochschulen oder in der Praxis sind ohne Zeitverlust möglich. 

Für die Studiengänge gibt es festgeschriebene Anrechnungsregeln, nach welchen die An-
rechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbener Kompetenzen und Fähigkeiten 
regelkonform bis zu 50% der zu erbringenden ECTS-Punkte festgeschrieben sind. Dort wird 
ebenfalls die Anrechnung der an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen geregelt. 
Hierfür wird die Lissabon-Konvention beachtet.  

 

4.3 Studiengangskonzept  
(Kriterium 2.3) 

Das Kriterium 2.3 ist erfüllt. 

Für die Anerkennungsregeln siehe Abschnitte 4.2. 

Für den Nachteilsausgleich siehe Abschnitt 4.5. 

Für weitere Details siehe Abschnitte 2.2 und 3.2. 

 

4.4 Studierbarkeit  
(Kriterium 2.4) 

Das Kriterium 2.4 ist erfüllt. 

Für Details siehe Abschnitt 1.3. 

 

4.5 Prüfungssystem  
(Kriterium 2.5) 

Das Kriterium 2.5 ist weitgehend erfüllt. 

Die vorgelegten zur Reakkreditierung novellierten Prüfungsordnungen wurden bislang noch 
nicht nachweislich veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Prüfungsordnungen ist nachzuwei-
sen. 

Die Gutachter stellen für die zu akkreditierenden Studiengänge ein modulbezogenes Prü-
fungssystem fest, welches jedoch eher klausurlastig ausgestaltet ist. Die Gutachtergruppe 
empfiehlt der Hochschule, zu überprüfen, ob die Bandbreite der Prüfungsformen erhöht wer-
den könnte, so dass z.B. mehr mündliche Prüfungen eingesetzt werden. 

Für die Bildung der Modulabschlussnote muss die Gewichtung der einzelnen Teilprüfungen/-
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leistungen im Rahmen der Prüfungsform Sammelmappe festgeschrieben werden. Dabei 
muss transparent gemacht werden, ob und welche Teilleistungen der Prüfungsform Sam-
melmappe nicht bei der Bildung der Modulabschlussnote berücksichtigt werden. 

Module schließen jeweils mit einer einzigen Prüfung ab. Ein Nachteilsausgleich für Studie-
rende mit Behinderung ist unter § 12 der „Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
Chemie an der Bergischen Universität Wuppertal" sowie § 12 der „Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Chemie an der Bergischen Universität Wuppertal" verbindlich geregelt. 
Bei chronischen Krankheiten und körperlichen Beeinträchtigungen sind individuelle Lösun-
gen (z. B. Fristverlängerungen) möglich. 

 

4.6 Studiengangsbezogene Kooperationen  
(Kriterium 2.6) 

Es liegen keine studiengangsbezogenen Kooperationen vor. 

 

4.7 Ausstattung  
(Kriterium 2.7) 

Das Kriterium 2.7 ist erfüllt. 

Für Details siehe Abschnitt 1.4 

 

4.8 Transparenz und Dokumentation  
(Kriterium 2.8) 

Das Kriterium 2.8 ist weitgehend erfüllt. 

Studiengänge, Studienverläufe, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzungen ein-
schließlich der Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind doku-
mentiert und zum Teil veröffentlicht (siehe Abschnitt 4.5). 

 

4.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung  
(Kriterium 2.9) 

Das Kriterium 2.9 ist erfüllt. 

Für Details siehe Abschnitt 1.5. 
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4.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch  
(Kriterium 2.10) 

Die Studiengänge haben keinen besonderen Profilanspruch. 

 

4.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit  
(Kriterium 2.11) 

Das Kriterium 2.11 ist erfüllt. 

Die Hochschule verfolgt ein Konzept zur Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit, 
welches auf Hochschulebene in diversen Konzepten und Leitlinien festgeschrieben ist. Hier-
bei konnten die Gutachter feststellen, dass dieses Konzept auf Hochschul- und Fakultäts-
ebene mit Leben gefüllt wird. 

Zur Sicherung der Chancengleichheit hat die Hochschule allgemein verbindliche Regelungen 
verabschiedet, die auf spezielle Belange von Studierenden mit Behinderungen, Studierenden 
mit Kind(ern) und Studierende mit spezifischem sozialen Hintergrund abzielen. Die Gutachter 
bewerten das vorhandene System als gut geeignet, um etwaig vorhandene Nachteile auszu-
gleichen und die genannten Gruppen zielgerecht zu unterstützen. 
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